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Teil I Prospekt 
Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt 
und der jeweils letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letz-
ten Jahresbericht veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von 
Anteilen des Immobilienfonds. 
Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, im vereinfachten 
Prospekt oder im Fondsvertrag enthalten sind. 
 
1 Informationen über den Immobilienfonds 
1.1 Allgemeine Angaben zum Immobilienfonds 
Der Credit Suisse Real Estate Fund Siat ist ein Anlagefonds schweizeri-
schen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). Der Fondsvertrag 
wurde von der Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung aufge-
stellt und mit Zustimmung der Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank 
erstmals am 10. September 1956 aufgelegt. 
Der Credit Suisse Real Estate Fund Siat als übernehmender Immobilien-
fonds wurde per 1. Oktober 2001 mit den beiden übertragenden Immobi-
lienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Siat 63 und Credit Suisse Real 
Estate Fund Swissimmobil Serie D vereinigt, indem sämtliche Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten der Letzteren auf den Credit Suisse  
Real Estate Fund Siat übertragen wurden. 
Der Immobilienfonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsver-
trag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Mass-
gabe der von ihm erworbenen Fondsanteile am Immobilienfonds zu beteili-
gen und diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag 
selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt 
nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Auf-
gaben am Fondsvertrag teil. 
Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. 
 
1.2 Anlageziel und Anlagepolitik des Immobilienfonds 
 
1.2.1. Anlageziel 
Das Anlageziel des Credit Suisse Real Estate Fund Siat besteht haupt-
sächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung 
angemessener Erträge.  
 
1.2.2. Anlagepolitik 
Dieser Immobilienfonds investiert in Immobilienwerte in der ganzen 
Schweiz, d.h. in Grundstücke einschliesslich Zugehör sowie Beteiligungen 
an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, sofern mindestens 
zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen im Immobilienfonds vereinigt 
sind. Der Credit Suisse Real Estate Fund Siat hält Immobilien in indirek-
tem Grundbesitz. Miteigentum an Grundstücken ist als Immobilienwert zu-
lässig, sofern die Fondsleitung einen beherrschenden Einfluss ausüben 
kann. 
 
1.2.3. Die wesentlichen Risiken 
Die wesentlichen Risiken des Immobilienfonds bestehen in Abhängigkeit 
von konjunkturellen Entwicklungen, Veränderungen des Angebots und der 
Nachfrage im schweizerischen Immobilienmarkt, beschränkte Liquidität 
des schweizerischen Immobilienmarkts insbesondere bei grösseren Immo-
bilienprojekten, Veränderung der Kapitalmarktzinsen und Hypothekarzin-
sen, subjektive Bewertung der Immobilien, inhärente Risiken beim Erstel-
len von Bauten, Umweltrisiken (u.a. Altlasten), ungewisse Entwicklung des 
Wettbewerbs im Immobilienmarkt, Änderung von Gesetzen oder Vorschrif-
ten, mögliche Interessenkonflikte. Überdies muss beachtet werden, dass 
eine Steigerung des Anteilskurses kein Indiz für eine entsprechende Ent-
wicklung in der Zukunft ist.  
 
1.2.4. Der Einsatz der Derivate 
Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein. 
 
1.3 Profil des typischen Anlegers 
Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anla-
gehorizont, die in erster Linie einen laufenden Ertrag suchen. Die Anleger 
können zeitweilige Schwankungen des Inventarwertes resp. des Börsen-
kurses der Fondsanteile in Kauf nehmen und sind nicht auf einen be-
stimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen. 
 

1.4 Für den Immobilienfonds relevante Steuervorschriften 
Der Immobilienfonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er 
unterliegt grundsätzlich weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Der 
Credit Suisse Real Estate Fund Siat hält Liegenschaften über die von ihm 
gehaltenen Immobiliengesellschaften und nicht im Direktbesitz. Gewinn- 
und Kapitalsteuern werden nicht vom Fonds, sondern von den vom Fonds 
gehaltenen Immobiliengesellschaften entrichtet. Die Ertragsausschüttun-
gen des Immobilienfonds (an in der Schweiz und im Ausland domizilierte 
Anleger) unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellen-
steuer von 35% auf dem Ertrag des beweglichen Kapitalvermögens). Die 
vom Immobilienfonds aus der Veräusserung von Beteiligungen und übri-
gen Vermögenswerten (z.B. kurzfristige, festverzinsliche Effekten) reali-
sierten Kapitalgewinne sind verrechnungssteuerfrei, sofern sie mit separa-
tem Coupon ausgeschüttet oder in der Abrechnung an den Anleger ge-
sondert ausgewiesen werden. 
Die im Immobilienfonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössi-
sche Verrechnungssteuer kann vom Fonds vollumfänglich zurückgefordert 
werden. Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen 
Quellensteuerabzügen des Immobilienfonds unterliegen. 
Der in der Schweiz domizilierte Anleger kann die in Abzug gebrachte Ver-
rechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung, respektive 
durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern. 
Der im Ausland domizilierte Anleger kann die Verrechnungssteuer nach 
dem allfällig zwischen der Schweiz und seinem Domizilland bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern. Bei fehlendem Abkommen 
besteht keine Rückforderungsmöglichkeit. 
 
Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschüttet 
oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile direkt oder indirekt 
hält, teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlstellensteuer (bsp. abgel-
tende Quellensteuer, Europäische Zinsbesteuerung, Foreign Account Tax 
Compliance Act) unterliegen. 
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten 
Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, 
Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden blei-
ben ausdrücklich vorbehalten.  
Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für 
den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von 
Fondsanteilen richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschrif-
ten im Domizilland des Anlegers. Für diesbezügliche Auskünfte 
wenden sich Anleger an ihren Steuerberater. 
 
Der Immobilienfonds hat folgenden Steuerstatus betreffend: 
FATCA: 
Der Immobilienfonds ist bei den US-Steuerbehörden als «registered 
deemed 
compliant collective investment vehicle (CIV)» im Sinne des Abkommens 
zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die 
Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Ac-
count Tax Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» gemeldet. 
 
Abgeltende Quellensteuer: 
Dieser Immobilienfonds ist für die abgeltende Quellensteuer im Vereinig-
ten Königreich von Grossbritannien und Nordirland und in der Republik 
Österreich nicht transparent, d.h. die Erhebung der abgeltenden Quellen-
steuer basiert nicht auf den konkreten Steuerfaktoren des Anlagefonds 
(Fonds-Reporting), sondern wird aufgrund einer Ersatzbemessung erfol-
gen. 
 
EU-Zinsbesteuerung: 
Die ausgeschütteten Erträge und/oder der beim Verkauf bzw. der Rück-
gabe realisierte Zins unterliegen in der Schweiz nicht der europäischen 
Zinsbesteuerung. 
 
2 Informationen über die Fondsleitung 
2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 
Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG. Seit ihrer Gründung im Jahre 
1984 als Aktiengesellschaft ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich aus-
schliesslich im Fondsgeschäft tätig. 
Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt seit 
30. Juni 1994 CHF 7 Mio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt 
und zu 100% einbezahlt. 
Die Credit Suisse Funds AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
Credit Suisse AG, Zürich. 
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Verwaltungsrat 
−  Dr. Thomas Schmuckli, Präsident 
– Luca Diener, Vizepräsident 

Managing Director, Credit Suisse AG 
– Ruth Bültmann, Mitglied 
– Maurizio Pedrini, Mitglied 
 Managing Director, Credit Suisse AG 
– Petra Reinhard Keller, Mitglied 

Managing Director, Credit Suisse AG 
– Jürg Roth, Mitglied 
 Managing Director, Credit Suisse AG 
– Christian Schärer, Mitglied 
 Managing Director, Credit Suisse AG 
– Dr. Christoph Zaborowski, Mitglied 
 
Real Estate Ausschuss 
– Dr. Thomas Schmuckli, Vorsitzender 
– Petra Reinhard Keller, Managing Director, Credit Suisse AG 
– Jürg Roth, Managing Director, Credit Suisse AG 
− Dr. Christoph Zaborowski, Mitglied 
 
Geschäftsleitung 
– Thomas Schärer, CEO 
– Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions 
– Michael Bünzli, Mitglied, Legal Counsel 
– Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management 
– Tim Gutzmer, Mitglied Fund Services 
– Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO 
– Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management 
– Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance 
 
Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 30. Juni 2015 insgesamt  
220 kollektive Kapitalanlagen (inkl. Teilfonds), wobei sich die Summe der 
verwalteten Vermögen auf CHF 155’639 Mio. belief. 
 
Die Fondsleitung Credit Suisse Funds AG ist bei den US-Steuerbehörden 
als «registered deemed compliant FFI» im Sinne des Abkommens zwi-
schen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zu-
sammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Ac-
count Tax Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» gemeldet.  
 
Adresse: 
Credit Suisse Funds AG 
Uetlibergstrasse 231 
8045 Zürich 
 
Internetseite: 
www.credit-suisse.com 
 
2.2 Beratung betreffend Anlageentscheide 
Die Fondsleitung hat die Credit Suisse AG in Zürich beauftragt, sie als  
Anlageberaterin bei der Investition der Fondsaktiven zu unterstützen. 
Die Credit Suisse AG ist ein weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunter-
nehmen, das Kunden im Bereich Private & Retail Banking, Corporate & 
Investment Banking sowie Asset Management berät. Sie zeichnet sich 
durch langjährige Erfahrung in den Bereichen institutionelle Vermögens-
verwaltung und Anlageberatung aus. Die genaue Ausführung des Auftra-
ges regelt ein zwischen der Credit Suisse Funds AG und der Credit Suisse 
AG abgeschlossener Vertrag. 
 
2.3 Delegation weiterer Teilaufgaben 
Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration 
an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG de-
legiert: 
– Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- 

und Steuerberatung, Finanzwesen der Fondsleitung, Fonds- und 
Liegenschaftsbuchhaltung, Real Estate Portfolio Management und 
Administration, Facility Management, Personalwesen, Management 
Information System MIS, Projekt- und Benutzersupport für das 
Funds Accounting, Risk Management und Investment Guideline 
Monitoring.  

– Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teil-
aufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung. 

– Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Berei-
chen Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-
Produktion, KIID-Produktion, dem Erstellen von Reportings sowie 
weitere Supportaufgaben im Bereich des Riskmanagements. 

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondslei-
tung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. 
Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere 
Teilaufgaben zu delegieren. 
Die Liegenschaftsverwaltung und der technische Unterhalt sind vorwie-
gend an die Wincasa AG, Winterthur, delegiert. Die genaue Ausführung 
des Auftrages ist in separaten Verträgen geregelt. 
 
2.4 Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten 
Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Fonds verbun-
denen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unabhängig und ausschliess-
lich im Interesse der Anleger aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch bei 
der Fondsleitung Auskunft über die Ausübung der Mitgliedschafts- und 
Gläubigerrechte. 
Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, 
die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Aus-
übung an die Depotbank oder Dritte zu delegieren. 
Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nach-
haltig tangieren könnten, wie namentlich bei der Ausübung von Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondsleitung als Aktionärin  
oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahestehender juristi-
scher Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus 
oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informatio-
nen abstützen, die sie von der Depotbank, dem Portfolio Manager, der 
Gesellschaft oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält 
oder aus der Presse erfährt. 
Der Fondsleitung ist es freigestellt, auf die Ausübung der Mitgliedschafts- 
und Gläubigerrechte zu verzichten. 
 
3 Informationen über die Depotbank 
Depotbank ist die Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich. Die 
Bank wurde im Jahre 1856 unter dem Namen Schweizerische Kreditan-
stalt in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft in Zürich gegründet. Die 
Credit Suisse AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Credit Suisse 
Group AG, Zürich. 
Die Credit Suisse AG ist eine im Asset Management, Investment Banking 
und Private Banking international tätige Universalbank. 
Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- und Ausland mit 
der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im Inte-
resse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente darf 
die Aufbewahrung des Fondsvermögens nur an beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Ver-
wahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- 
oder Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwin-
gender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. 
Die Depotbank haftet für den von einem Dritt- oder Sammelverwahrer 
verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweist, dass sie bei der Aus-
wahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebotene 
Sorgfalt angewendet hat. 
Die Dritt- und Sammelverwahrung bringt es mit sich, dass die Fondslei-
tung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur 
noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Sammelverwahrer überdies 
nicht beaufsichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den Anforderungen 
genügen, welche an Schweizer Banken gestellt werden.  
 
Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als «participating foreign fi-
nancial institution (pFFI)» im Sinne des Abkommens zwischen der Schweiz 
und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für 
eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compli-
ance Act) «IGA Schweiz/USA» sowie Section 1471–1474 des U.S. Inter-
nal Revenue Code einschliesslich diesbezüglicher Erlasse gemeldet.  
 
4 Informationen über Dritte 
4.1 Zahlstellen 
Zahlstelle in der Schweiz ist Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zü-
rich, mit sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz. 
Vertreterin und Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein ist die LGT Bank in 
Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. 
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4.2 Vertriebsträger 
Mit dem Vertrieb des Immobilienfonds sind u.a. folgende Institute beauf-
tragt worden: 
Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, mit sämtlichen Geschäfts-
stellen in der Schweiz und LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 
12, FL-9490 Vaduz. 
Die Fondsleitung ist berechtigt, weitere Vertriebsträger im Sinne des Bun-
desgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 
mit dem Vertrieb des Immobilienfonds zu beauftragen. 
 
4.3 Prüfgesellschaft 
Prüfgesellschaft ist KPMG AG, Zürich. 
 
4.4 Schätzungsexperten 
Die Fondsleitung hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde folgende 
ständige und unabhängige Schätzungsexperten ernannt: 
– Andreas Ammann, dipl. Architekt ETH/SIA, Wüest & Partner AG, Zü-

rich 
– Urs Hauri, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, Solothurn 
– Thomas Pfenninger, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, Geroldswil 
– Reto Stiefel, dipl. Architekt ETH/SIA, Wüest & Partner AG, Zürich 
Die Schätzungsexperten zeichnen sich aus durch ihre langjährige Erfah-
rung in der Schätzung von Immobilienwerten. Die genaue Ausführung des 
Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den Schätzungsexper-
ten abgeschlossener Auftrag. 
 
5 Weitere Informationen 
5.1 Nützliche Hinweise 
Valorennummer 1291370 
ISIN-Nummer CH0012913700 
Kotierung/Handel Gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen 

der SIX Swiss Exchange AG 
Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September 
Rechnungseinheit Schweizerfranken 
Anteile buchmässige Führung; Stückelung: 1 Anteil 
  
Verwendung der Erträge Ausschüttung der Erträge innerhalb von vier 

Monaten seit Abschluss des Rechnungsjahres 
 
5.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Fonds-

anteilen sowie Handel 
Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich. Sie darf nur tranchenweise 
erfolgen, wobei die bisherige Anzahl Anteile maximal verdoppelt werden 
kann. Die Fondsleitung bestimmt die Anzahl der neu auszugebenden An-
teile, das Bezugsverhältnis für die bisherigen Anleger, die Emissionsme-
thode für das Bezugsrecht und die übrigen Bedingungen in einem separa-
ten Emissions- und Kotierungsprospekt. 
Der Anleger kann seinen Anteil jeweils auf das Ende eines Rechnungsjah-
res, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten, kündigen. 
Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die während eines 
Rechnungsjahres gekündigten Anteile vorzeitig zurückzahlen (vgl. Fonds-
vertrag § 17 Ziff. 2). Falls der Anleger die vorzeitige Rückzahlung 
wünscht, so hat er dies bei der Kündigung schriftlich zu verlangen. Die or-
dentliche wie auch die vorzeitige Rückzahlung erfolgen innerhalb von drei 
Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres. 
Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Verkehrswert auf 
Ende des Rechnungsjahres und bei jeder Ausgabe von Anteilen berech-
net. 
Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des 
Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Immobili-
enfonds sowie um die bei einer allfälligen Liquidation des Immobilienfonds 
wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der im Um-
lauf befindlichen Anteile. Er wird auf zwei Dezimalstellen gerundet. 
Der Ausgabepreis ergibt sich wie folgt: im Hinblick auf die Ausgabe be-
rechneter Nettoinventarwert, zuzüglich der Nebenkosten (Handände-
rungssteuern, Notariatskosten, Gebühren, marktkonforme Courtagen, Ab-
gaben usw.), die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus der Anlage 
des einbezahlten Betrages erwachsen und zuzüglich der Ausgabekommis-
sion. Angaben zu den Nebenkosten und der Ausgabekommission sind aus 
der nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich. 
Der Rücknahmepreis ergibt sich wie folgt: im Hinblick auf die Rückgabe 
berechneter Nettoinventarwert, abzüglich der Nebenkosten, die dem Im-
mobilienfonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekündigten 

Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen und abzüglich der 
Rücknahmekommission. Angaben zu den Nebenkosten und der Rück-
nahmekommission sind aus der nachfolgenden Ziff. 5.3 ersichtlich. 
Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf einen Franken gerundet. 
Anteile werden nicht verbrieft, sondern nur buchmässig geführt. Der Anle-
ger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf 
den Inhaber lautenden Anteilscheins zu verlangen. 
 
Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie 
Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurückweisen. 
Die Fondsleitung stellt einen regelmässigen börslichen Handel der Immo-
bilienfondsanteile über die Credit Suisse AG, Zürich, sicher. 
Die Fondsleitung veröffentlicht in den Publikationsorganen den Verkehrs-
wert des Fondsvermögens und den sich daraus ergebenden Inventarwert 
der Fondsanteile gleichzeitig mit der Bekanntgabe an die mit dem regel-
mässigen börslichen Handel der Anteile betraute Bank. 
 
5.3 Vergütungen und Nebenkosten 

5.3.1. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger  
(Auszug aus § 18 des Fondsvertrages): 

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank 
und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland  2,50% 
(die Fondsleitung behält sich Reduktionen vor) 

Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank 
und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland  1,50% 

Die Nebenkosten, die  dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus der An-
lage  des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekün-
digten Anteil entsprechenden Teils der Anlage erwachsen,) werden bei der 
tranchenweisen Ausgabe von Anteilen im jeweiligen Emissions- und Kotie-
rungsprospekt aufgeführt. Bei der Rücknahme von Anteilen werden die 
Nebenkosten in der entsprechenden Abrechnung ausgewiesen. 

5.3.2. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens  
(Auszug aus § 19 des Fondsvertrages): 

Verwaltungskommission der Fondsleitung   0,49% p.a.  
(des Gesamtfondsvermögens zu Beginn des Rechnungsjahres) 

Diese wird verwendet für die Leitung, die Vermögensverwaltung  und den 
Vertrieb des Immobilienfonds. 

Depotbankkommission der Depotbank   0,03% p.a. 
(des Nettofondsvermögens zu Beginn des Rechnungsjahres) 

Diese wird verwendet für die Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewah-
rung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die 
sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben. 

Zusätzlich können dem Immobilienfonds die weiteren in § 19 des Fonds-
vertrages aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung ge-
stellt werden. 
Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem Jahres- und Halb-
jahresbericht ersichtlich. 
 
5.3.3. Bezahlung von Retrozessionen und Rabatten 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte  zahlen keine Retrozessionen zur 
Entschädigung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Immobilien-
fondsanteilen.   
Die Fondsleitung und deren Beauftragte zahlen keine Rabatte um die auf 
den Anleger entfallenden, dem Immobilienfonds belasteten Gebühren und 
Kosten zu reduzieren 
.  
 
5.3.4.Total Expense Ratio Real Estate Funds (TER REF): 
Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten 
Kosten (TER REF) betrug: 
 
Im Verhältnis zum Gesamtfondsvermögen: 
Total Expense Ratio Real Estate Funds GAV (TER REF  GAV): 
Rechnungsjahr 2011/12: 0,76% 
Rechnungsjahr 2012/13: 0,75% 
Rechnungsjahr 2013/14: 0,73% 
 
Im Verhältnis zum Nettofondsvermögen: 
Total Expense Ratio Real Estate Funds (TER REF NAV): 
Rechnungsjahr 2011/12: 1,02% 
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Rechnungsjahr 2012/13: 1,02% 
Rechnungsjahr 2013/14: 1,03% 
 
Die für die Fondsbetriebsaufwandquote TER REF GAV relevanten Betriebs-
kosten fallen auf dem Gesamtfondsvermögen  an. Die Fondbetriebsauf-
wandquote TER REF NAV setzt diese Kosten ins Verhältnis zum Netto-
fondsvermögen (Gesamtfondsvermögen abzüglich Fremdkapital). Das 
Nettofondsvermögen ist per 30.9.2014 um 29,56% tiefer als das Ge-
samtfondsvermögen. 
 
5.3.5. Gebührenteilungsvereinbarungen(«commission sharing agreements»  
und geldwerte Vorteile  «soft commissions»): 
Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen  «commission 
sharing agreements» abgeschlossen. Die Fondsleitung hat ferner keine 
Vereinbarungen in Form von sogenannten «soft commissions» abge-
schlossen. 
 
5.3.6 Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen 
Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondsleitung unmit-
telbar oder mittelbar selbst verwaltet, oder die von einer Gesellschaft ver-
waltet werden, mit der die Fondsleitung durch eine gemeinsame Verwal-
tung, Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte 
Beteiligung verbunden ist, wird keine Ausgabe- und Rücknahmekommis-
sion belastet. 
 
5.4 Publikationen des Immobilienfonds 
Weitere Informationen über den Immobilienfonds sind im jeweils letzten 
Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können aktuellste Infor-
mationen im Internet unter www.credit-suisse.com/ch/realestate abgeru-
fen werden. 
Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte 
Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei der Fonds-
leitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen wer-
den. 
Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder 
der Depotbank sowie der Auflösung des Immobilienfonds erfolgt die Ver-
öffentlichung durch die Fondsleitung durch einmalige Publikation im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der Neuen Zürcher Zeitung 
und im Liechtensteiner Vaterland. 
Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. den 
Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissionen» bei jeder 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in der Neuen Zürcher Zeitung. Die 
Kurse werden täglich publiziert. Mindestens zweimal pro Monat erfolgt eine 
Veröffentlichung der Preise im Liechtensteiner Vaterland. Zusätzlich publi-
ziert die Fondsleitung die Rücknahme- und Ausgabepreise innerhalb der 
ersten fünf Tage des Monats im Internet. 
 
5.5 Versicherung der Immobilien 
Die sich im Eigentum dieses Immobilienfonds befindlichen Immobilien sind 
grundsätzlich gegen Feuer- und Wasserschäden, Erdbebenschäden sowie 
Schäden infolge haftpflichtrechtlich relevanter Ursachen versichert. Miet-
ertragsausfälle als Folgekosten von Feuer- und Wasserschäden sowie 
Erdbebenschäden sind in diesem Versicherungsschutz eingeschlossen.  
 
5.6 Verkaufsrestriktionen 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Immobilienfonds im 
Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. 
a) Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor: Schweiz 

und Liechtenstein 
b) Anteile dieses Immobilienfonds dürfen innerhalb der USA und ihren 

Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. 
Anteile dieses Immobilienfonds dürfen Bürgern der USA oder Per-
sonen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürli-
chen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Er-
träge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unter-
liegen, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securiti-
es Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in 
der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder ange-
boten, verkauft noch ausgeliefert werden. 

Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber natürlichen oder 
juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, 
die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder beschrän-
ken. 
 

5.7 Ausführliche Bestimmungen 
Alle weiteren Angaben zum Immobilienfonds wie zum Beispiel die Bewer-
tung des Fondsvermögens, die Aufführung sämtlicher dem Anleger und 
dem Immobilienfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten sowie die 
Verwendung des Erfolges gehen im Detail aus dem Fondsvertrag hervor. 
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Teil II Fondsvertrag 
 
I. Grundlagen 
§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung und 

Depotbank 
1. Unter der Bezeichnung «Credit Suisse Real Estate Fund Siat» be-

steht ein vertraglicher Anlagefonds der Art «Immobilienfonds» im 
Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 58 ff. des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). 

2. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. 
3. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. 
 
II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
§ 2 Der Fondsvertrag 
Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern1 einerseits und Fondsleitung 
und Depotbank andererseits werden durch den vorliegenden Fondsvertrag 
und die einschlägigen Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung 
geordnet. 
 
§ 3 Die Fondsleitung 
1. Die Fondsleitung verwaltet den Immobilienfonds für Rechnung der 

Anleger selbständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbe-
sondere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren 
Bewertung. Sie berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausga-
be- und Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. Die 
Fondsleitung macht alle zum Immobilienfonds gehörenden Rechte 
geltend. 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 
Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und 
wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die 
organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Ge-
schäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparen-
te Rechenschaftsablage und informieren angemessen über diesen 
Immobilienfonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indi-
rekt belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung of-
fen; über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanla-
gen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten 
Vorteilen informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu 
und verständlich. 

3 Die Fondsleitung kann die Anlageentscheide sowie Teilaufgaben 
delegieren, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwal-
tung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die für die ein-
wandfreie Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellt die In-
struktion sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung des 
Auftrages sicher.  

 Für Handlungen der Beauftragten haftet die Fondsleitung wie für 
eigenes Handeln. 
Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter delegiert 
werden, die einer anerkannten Aufsicht unterstehen.  
Verlangt das ausländische Recht eine Vereinbarung über Zusam-
menarbeit und Informationsaustausch mit den ausländischen Auf-
sichtsbehörden, so darf die Fondsleitung die Anlageentscheide nur 
an einen Vermögensverwalter im Ausland delegieren, wenn eine 
solche Vereinbarung zwischen der FINMA und den für die betref-
fenden Anlageentscheide relevanten ausländischen Aufsichtsbehör-
den besteht. 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Ände-
rung dieses Fondsvertrages bei der Aufsichtsbehörde beantragen 
(siehe § 26). 

5. Die Fondsleitung kann den Immobilienfonds mit anderen Immobili-
enfonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen oder ge-
mäss den Bestimmungen von § 25 auflösen. 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorge-
sehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die 
sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf 
Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlich-
keiten gemacht hat. 

                                                                  
1  Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter. 

7. Die Fondsleitung haftet dem Anleger dafür, dass die Immobilien-
gesellschaften, die zum Immobilienfonds gehören, die Vorschriften 
des KAG und des Fondsvertrages einhalten. 

8. Die Fondsleitung, sowie deren Beauftragte und die ihnen naheste-
henden natürlichen und juristischen Personen dürfen vom Immobi-
lienfonds keine Immobilienwerte übernehmen oder ihm abtreten. 

 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen 
vom Verbot von Geschäften mit nahe stehenden Personen bewilli-
gen, wenn die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusätzlich 
zur Schätzung der ständigen Schätzungsexperten des Immobilien-
fonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und von 
der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilienfonds unab-
hängiger Schätzungsexperte die Marktkonformität des Kaufs- und 
Verkaufspreises des Immobilienwertes sowie der Transaktionskos-
ten bestätigt. 

 Nach Abschluss der Transaktion erstellt die Fondsleitung einen Be-
richt mit Angaben zu den einzelnen übernommenen oder übertrage-
nen Immobilienwerten und deren Wert am Stichtag der Übernahme 
oder Abtretung, mit dem Schätzungsbericht der ständigen Schät-
zungsexperten sowie dem Bericht über die Marktkonformität des 
Kaufs- oder Verkaufspreises des unabhängigen Schätzungsexper-
ten im Sinne von Art. 32a Abs. 1 Bst. c KKV. 

 Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der Fonds-
leitung die Einhaltung der besonderen Treuepflicht bei Immobilien-
anlagen.  

 Die Fondsleitung erwähnt im Jahresbericht des Immobilienfonds die 
bewilligten Geschäfte mit nahestehenden Personen. 

 
§ 4 Die Depotbank 
1. Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf, insbesondere die 

unbelehnten Schuldbriefe sowie die Aktien der Immobiliengesell-
schaften. Sie besorgt die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile 
sowie den Zahlungsverkehr für den Immobilienfonds. Für die laufen-
de Verwaltung von Immobilienwerten kann sie Konten von Dritten 
führen lassen. 

2. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Immobilien-
fonds verantwortlich, kann aber nicht selbständig über dessen Ver-
mögen verfügen 

3. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf 
das Vermögen des Immobilienfonds beziehen, der Gegenwert innert 
der üblichen Fristen übertragen wird. Sie benachrichtigt die Fondslei-
tung, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet 
wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen 
Vermögenswert, sofern dies möglich ist. 

4. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten 
so, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der 
einzelnen Anlagefonds voneinander unterscheiden kann.  

5. Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Ver-
wahrung genommen werden können, das Eigentum der Fondslei-
tung und führt darüber Aufzeichnungen. 

6. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorg-
falts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren 
ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die organisa-
torischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung 
erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechen-
schaftsablage und informieren angemessen über diesen Immobilien-
fonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belaste-
ten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; über Ent-
schädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in Form von 
Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen informie-
ren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich. 

7. Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- oder Aus-
land mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen, so-
weit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie 
prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- oder Sammel-
verwahrer: 
a)  über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Ga-

rantien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die 
Art und die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm 
anvertraut wurden, erforderlich sind; 

b)  einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit 
sichergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem 
Besitz befinden; 
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c)  die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so 
verwahrt, dass sie von der Depotbank durch regelmässige Be-
standesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Fondsvermö-
gen gehörend identifiziert werden können; 

d)  die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der 
Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben und der Vermeidung 
von Interessenkonflikten einhält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten 
Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Aus-
wahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebo-
tene Sorgfalt angewendet hat. Der Prospekt enthält Ausführungen 
zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Sam-
melverwahrer verbundenen Risiken. 
Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorste-
henden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwah-
rer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung 
an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund 
zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlage-
produkts. Die Anleger sind im Prospekt über die Aufbewahrung 
durch nicht beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer zu informie-
ren. 

8. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und 
den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob die Berechnung des Netto-
inventarwertes und der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile 
sowie die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen 
und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrages verwendet 
wird. Für die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im 
Rahmen der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht verant-
wortlich. 

9. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorge-
sehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die 
sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Er-
satz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten 
gemacht hat. 

10. Die Depotbank sowie deren Beauftragte und die ihnen nahestehen-
den natürlichen und juristischen Personen dürfen vom Immobi-
lienfonds keine Immobilienwerte übernehmen oder ihm abtreten. 

 Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen 
vom Verbot von Geschäften mit nahe stehenden Personen bewilli-
gen, wenn die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusätzlich 
zur Schätzung der ständigen Schätzungsexperten des Immobilien-
fonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und von 
der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilienfonds unab-
hängiger Schätzungsexperte die Marktkonformität des Kaufs- und 
Verkaufspreises des Immobilienwertes sowie der Transaktionskos-
ten bestätigt. 
Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der Fonds-
leitung die Einhaltung der besonderen Treuepflicht bei Immobilien-
anlagen.  

 
§ 5 Die Anleger 
1. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. 
2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in 

bar eine Forderung gegen die Fondsleitung auf Beteiligung am 
Vermögen und am Ertrag des Immobilienfonds. Die Forderung der 
Anleger ist in Anteilen begründet. 

3. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten 
Anteils in den Immobilienfonds verpflichtet. Ihre persönliche Haftung 
für Verbindlichkeiten des Immobilienfonds ist ausgeschlossen. 

4. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über 
die Grundlagen für die Berechnung des Nettoinventarwertes pro 
Anteil. Machen die Anleger ein Interesse an näheren Angaben über 
einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mit-
gliedschafts- und Gläubigerrechten oder über das Riskmanagement 
geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung auch darüber jederzeit 
Auskunft. Die Anleger können beim Gericht am Sitz der Fondslei-
tung verlangen, dass die Prüfgesellschaft oder eine andere sach-
verständige Person den abklärungsbedürftigen Sachverhalt unter-
sucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

5. Die Anleger können den Fondsvertrag jeweils auf das Ende eines 
Rechnungsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 
Monaten kündigen und die Auszahlung ihres Anteils am Immobilien-
fonds in bar verlangen.  

 Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die während 
eines Rechnungsjahrs gekündigten Anteile nach Abschluss dessel-
ben vorzeitig zurückzahlen (vgl. § 17 Ziff. 2). 

 Die ordentliche wie auch die vorzeitige Rückzahlung erfolgen inner-
halb von drei  Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres. 

6. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, der Depotbank und 
ihren Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuweisen, dass 
sie die gesetzlichen oder fondsvertraglichen Voraussetzungen für 
die Beteiligung am Immobilienfonds erfüllen bzw. nach wie vor erfül-
len. Überdies sind sie verpflichtet, die Fondsleitung, die Depotbank 
und deren Beauftragte umgehend zu informieren, sobald sie diese 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

7. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zu-
sammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis 
zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur 

Bekämpfung der Geldwäscherei, erforderlich ist; 
b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzun-

gen zur Teilnahme an diesem Immobilienfonds nicht mehr er-
füllt. 

8. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung 
in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahme-
preis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
a) die Beteiligung des Anlegers am Immobilienfonds geeignet ist, 

die wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger massgeblich 
zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung steuerli-
che Nachteile für den Immobilienfonds im In- oder Ausland zei-
tigen kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf 
sie anwendbaren in- oder ausländischen Gesetzes, dieses 
Fondsvertrags oder des Prospekts erworben haben oder hal-
ten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt wer-
den, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger durch syste-
matische Zeichnungen und unmittelbar darauf folgende Rück-
nahmen Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem sie 
Zeitunterschiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse 
und der Bewertung des Fondsvermögens ausnutzen (Market 
Timing). 

d) eine durch Split oder Fusion im Interesse der Anleger entstan-
dene Anteilsfraktion im Gesamtbestand eines Anlegers liegt. 

 Die Rücknahme hat ohne weitere Kommissionen und Gebühren zu 
erfolgen. Beabsichtigt die Fondsleitung, von diesem Recht Ge-
brauch zu machen, sind die Anleger mindestens einen Monat vor 
der Rücknahme mittels einmaliger Publikation in den Publikations-
organen davon in Kenntnis zu setzen und die Aufsichtsbehörde und 
die Prüfgesellschaft vorgängig zu informieren. 
 

§ 6 Anteile und Anteilsklassen 
1. Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. 
2. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. 

Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den 
Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlan-
gen. 

 
III. Richtlinien der Anlagepolitik 
A Anlagegrundsätze 
§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 
1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und zur Umsetzung der An-

lagepolitik gemäss § 8 beachtet die Fondsleitung im Sinne einer 
ausgewogenen Risikoverteilung die nachfolgend aufgeführten 
Grundsätze und prozentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich 
auf das Fondsvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig einzu-
halten.. 

2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen über-
schritten, so müssen die Anlagen unter Wahrung der Interessen der 
Anleger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zulässige Mass 
zurückgeführt werden. 

 
§ 8 Anlagepolitik 
1. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immobilienfonds in 

Immobilienwerte in der ganzen Schweiz. Der Credit Suisse Real  
Estate Fund Siat hält Immobilien in indirektem Grundbesitz. 
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2. Als Anlagen dieses Immobilienfonds sind zugelassen: 
a) Grundstücke einschliesslich Zugehör 

Als Grundstücke gelten: 
a) Wohnbauten im Sinne von Liegenschaften, welche zu 

Wohnzwecken dienen 
b) Kommerziell genutzte Liegenschaften 
c) Bauten mit gemischter Nutzung 
d) Stockwerkeigentum 
e) Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene Bauten;  

Unbebaute Grundstücke müssen erschlossen und für eine 
umgehende Überbauung geeignet sein sowie über eine 
rechtskräftige Baubewilligung für deren Überbauung verfü-
gen. Mit der Ausführung der Bauarbeiten muss vor Ablauf 
der Gültigkeitsdauer der jeweiligen Baubewilligung begon-
nen werden können. 

f) Baurechtsgrundstücke (inkl. Bauten und Baudienstbarkei-
ten) 

Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist zulässig, so-
fern die Fondsleitung einen beherrschenden Einfluss ausüben 
kann, d.h. wenn sie über die Mehrheit der Miteigentumsanteile 
und Stimmen verfügt. 

b) Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesell-
schaften, deren Zweck einzig der Erwerb und Verkauf oder die 
Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke ist, sofern 
mindestens zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen im Im-
mobilienfonds vereinigt sind. 

c) Anteile an andern Immobilienfonds (einschliesslich Real Estate 
Investment Trusts) sowie Immobilieninvestmentgesellschaften 
und -zertifikate, die an einer Börse oder an einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt wer-
den. Die Anteile oder Aktien müssen an einer Schweizer Börse 
kotiert sein. 
Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Ziff. 8 Anteile 
an Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr 
selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie 
durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch 
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist. 

d) Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfandrechte. 
3. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Fonds Bauten erstellen 

lassen. Sie darf in diesem Fall für die Zeit der Vorbereitung, des 
Baus oder der Gebäudesanierung der Ertragsrechnung des Immobi-
lienfonds für Bauland und angefangene Bauten einen Bauzins zum 
marktüblichen Satz gutschreiben, sofern dadurch die Kosten den 
geschätzten Verkehrswert nicht übersteigen. Nach Fertigstellung 
der Bauten lässt die Fondsleitung den Verkehrswert schätzen. 

 
§ 9 Sicherstellung der Verbindlichkeiten und kurzfristig  

verfügbare Mittel 
1. Die Fondsleitung muss zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten ei-

nen angemessenen Teil des  Fondsvermögens in kurzfristig festver-
zinslichen Effekten oder in kurzfristig verfügbaren Mitteln halten.Sie 
darf diese Effekten und Mittel in der Rechnungseinheit des Immobi-
lienfonds sowie in anderen Währungen, auf welche die Verbindlich-
keiten lauten, halten. 

2. Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite, Verpflichtun-
gen aus dem Geschäftsgang sowie sämtliche Verpflichtungen aus 
gekündigten Anteilen. 

3. Als kurzfristig festverzinsliche Effekten gelten Forderungsrechte mit 
einer Laufzeit oder Restlaufzeit bis zu 12 Monaten. 

4. Als kurzfristig verfügbare Mittel gelten Kasse, Post- und Bankgut-
haben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu 12 Monaten sowie 
fest zugesagte Kreditlimiten einer Bank bis zu 10% des Netto-
fondsvermögens. Die Kreditlimiten sind der Höchstgrenze der zu-
lässigen Verpfändung nach § 14 Ziff. 2 anzurechnen. 

5. Zur Sicherstellung von bevorstehenden Bauvorhaben können fest-
verzinsliche Effekten mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von bis zu 
24 Monaten gehalten werden. 

 

B Anlagetechniken und -instrumente 
§ 10 Effektenleihe 
Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte. 
 

§ 11 Pensionsgeschäfte 
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 
 

§ 12 Derivate 
Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein. 
 

§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 
1. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds keine Kre-

dite gewähren, mit Ausnahme von Forderungen gegen Immobilien-
gesellschaften des Immobilienfonds, Schuldbriefen oder anderen 
vertraglichen Grundpfandrechten. 

2. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds Kredite 
aufnehmen. 
 

 
§ 14 Belastung der Grundstücke 
1. Die Fondsleitung darf Grundstücke verpfänden und die Pfandrechte 

zur Sicherung übereignen. 
2. Die Belastung aller Grundstücke darf jedoch im Durchschnitt einen 

Drittel des Verkehrswertes nicht übersteigen. Zur Wahrung der Li-
quidität kann die Belastung vorübergehend und ausnahmsweise auf 
die Hälfte des Verkehrswertes erhöht werden, sofern die Interessen 
der Anleger gewahrt bleiben. In diesem Fall hat die Prüfgesellschaft 
im Rahmen der Prüfung des Immobilienfonds zu den Voraussetzun-
gen gemäss Art. 96 Abs.1bis KKV Stellung zu nehmen. 

  Während der bis zum 28. Februar 2018 geltenden Übergangsfrist 
darf bei bestehenden Immobilienfonds die Belastung aller Grund-
stücke die Hälfte der Verkehrswerte nicht überschreiten. 

 

§15 Risikoverteilung und deren Beschränkungen 
1. Die Anlagen sind nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bau-

substanz und Lage zu verteilen. 
2. Die Anlagen sind auf mindestens zehn Grundstücke zu verteilen. 

Siedlungen, die nach den gleichen baulichen Grundsätzen erstellt 
worden sind, sowie aneinander grenzende Parzellen gelten als ein 
einziges Grundstück. 

3. Der Verkehrswert eines Grundstücks darf nicht mehr als 25% des 
Fondsvermögens betragen. 

4. Im Weiteren beachtet die Fondsleitung bei der Verfolgung der Anla-
gepolitik gemäss § 8 folgende Anlagebeschränkungen bezogen auf 
das Fondsvermögen: 
a) Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte, und angefangene 

Bauten bis höchstens 30%  
b) Baurechtsgrundstücke bis höchstens 30% 
c) Schuldbriefe und andere vertragliche Grundpfandrechte bis 

höchstens 10% 
d) Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestment-

gesellschaften bis höchstens 25% 
e) Die Anlagen nach Buchstaben a und b vorstehend zusammen 

bis höchstens 40% 
 

IV. Berechnung des Nettoinventarwertes, Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilen, Schätzungsexperten 

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug von 
Schätzungsexperten 

1. Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Verkehrswert 
auf Ende des Rechnungsjahres sowie bei jeder Ausgabe von Antei-
len in Schweizerfranken berechnet. 

2. Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes Rechnungsjahres 
sowie bei der Ausgabe von Anteilen den Verkehrswert der zum Im-
mobilienfonds gehörenden Grundstücke durch unabhängige Schät-
zungsexperten überprüfen. Dazu beauftragt die Fondsleitung mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde mindestens zwei natürliche  
oder eine juristische Person als unabhängige Schätzungsexperten 
(siehe Prospekt, Ziff. 4.4). Die Besichtigung der Grundstücke 
durch die Schätzungsexperten ist mindestens alle drei Jahre zu wie-
derholen. Bei Erwerb/Veräusserung von Grundstücken lässt die 
Fondsleitung die Grundstücke vorgängig schätzen. Bei Veräusse-
rungen ist eine neue Schätzung nicht nötig, sofern die bestehende 
Schätzung nicht älter als 3 Monate ist und sich die Verhältnisse 
nicht wesentlich geändert haben. 

3. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Haupt-
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markt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen  
oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit 
dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt 
der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wen-
det in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene 
und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze 
an. 

4. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis 
bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenste-
henden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss 
Ziff. 3 bewerten. 

5. Der Wert von kurzfristigen festverzinslichen Effekten, welche nicht 
an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: 
Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Netto-
erwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anla-
gerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei we-
sentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewer-
tungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite an-
gepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Re-
gel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen 
Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, 
Laufzeit) abgestellt. 

6. Post- und Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus 
aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der 
Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage 
für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

7. Die Bewertung der Grundstücke (inkl. unbebauter Grundstücke o-
der angefangener Bauten) für den Immobilienfonds erfolgt nach der 
aktuellen SFAMA Richtlinie für die Immobilienfonds. Die Ermittlung 
des Verkehrswertes erfolgt nach der DCF (Discounted Cashflow) 
Methode. Die Bewertung der unbebauten Grundstücke und ange-
fangenen Bauten wird jährlich einer Werthaltigkeitsprüfung unterzo-
gen.  

8. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrs-
wert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkei-
ten des Immobilienfonds sowie um die bei einer allfälligen Liquidati-
on des Immobilienfonds wahrscheinlich anfallenden Steuern, divi-
diert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird 
auf zwei Dezimalstellen gerundet. 

 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und Handel 
1. Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich, doch darf sie nur 

tranchenweise erfolgen., wobei die bisherige Anzahl Anteile maxi-
mal verdoppelt werden kann. Die Fondsleitung bietet neue Anteile 
zuerst den bisherigen Anlegern an. 

2. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt in Übereinstimmung mit § 5 
Ziff. 5. Die Fondsleitung kann die während eines Rechnungsjahres 
gekündigten Anteile nach Abschluss desselben vorzeitig zurückzah-
len, wenn: 
a) der Anleger dies bei der Kündigung schriftlich verlangt; 
b) sämtliche Anleger, die eine vorzeitige Rückzahlung gewünscht 

haben, befriedigt werden können. 
Ferner stellt die Fondsleitung über eine Bank oder einen Effekten-
händler einen regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen 
Handel der Immobilienfondsanteile, sicher. Der Prospekt regelt die 
Einzelheiten. 

3. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am 
Bewertungstag gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je An-
teil. Bei der Ausgabe werden zum Nettoinventarwert  die Neben-
kosten ( Handänderungssteuern, Notariatskosten, Gebühren, 
marktkonforme Courtagen, Abgaben usw), die dem Immobilien-
fonds im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages 
erwachsen, zugeschlagen. Bei der Rücknahme werden vom Netto-
inventarwert  die Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durch-
schnitt aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entspre-
chenden Teils der Anlagen erwachsen, abgezogen. Bei der Ausga-
be von Anteilen wird der jeweils angewandte Satz im Emissions- 
und Kotierungsprospekt und bei der Rücknahme von Anteilen in der 
entsprechenden Abrechnung ausgewiesen. Ausserdem kann bei 
der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zum Nettoinventarwert 
eine Ausgabekommission gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine 
Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abge-

zogen werden. Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf einen 
Franken gerundet. 

4. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen 
sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurück-
weisen. 

5. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die 
Rückzahlung der Anteile vorübergehend und ausnahmsweise auf-
schieben, wenn: 
a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesent-

lichen Teils des Fondsvermögens bildet, geschlossen ist oder 
wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder 
ausgesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder 
anderer Notfall vorliegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschrän-
kungen sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Ge-
schäfte für den Immobilienfonds undurchführbar werden; 

d) zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch die Interes-
sen der übrigen Anleger wesentlich beeinträchtigt werden kön-
nen. 

6. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüg-
lich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemes-
sener Weise den Anlegern mit. 

7. Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter Ziff. 5 Bst. a bis 
c genannten Gründen aufgeschoben ist, findet keine Ausgabe von 
Anteilen statt. 

 

VI. Vergütungen und Nebenkosten 
§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 
1.  Bei der Ausgabe von Anteilen kann den Anlegern eine Ausgabe-

kommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder 
von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusammen höchstens 
5,00% des Nettoinventarwertes der neuemittierten Anteile belastet 
werden. Der zur Zeit massgebliche Satz  ist aus dem Prospekt und 
dem vereinfachten Prospekt ersichtlich. 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann den Anlegern eine Rück-
nahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank 
und/oder von Vertriebsträgern im In- und Ausland von zusammen 
höchstens 2,00% des Nettoinventarwerts belastet werden. Der zur 
Zeit massgebliche Satz ist aus dem Prospekt und dem vereinfach-
ten Prospekt ersichtlich. 

3. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondslei-
tung zudem zugunsten des Fondsvermögens die Nebenkosten, die 
dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus der Anlage des einbe-
zahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten 
Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen (vgl. § 17 
Ziff. 3). 

 

§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fonds-
vermögens 

1. Für die Leitung des Immobilienfonds und der Immobiliengesell-
schaften, die Vermögensverwaltung und den Vertrieb des Immobili-
enfonds stellt die Fondsleitung zulasten des Immobilienfonds eine 
Kommission von jährlich maximal 0,70%  
des Gesamtfondsvermögens zu Beginn des Rechungsjahres in 
Rechnung (Verwaltungskommission). 

 Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission ist je-
weils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 
Nebst der obigen Verwaltungskommission hat die Fondsleitung An-
spruch auf folgende Vergütungen: 
a) Für die Bemühungen bei der Erstellung von Bauten, bei Reno-

vationen und Umbauten belastet die Fondsleitung dem Immobi-
lienfonds eine Kommission von maximal 3,00% der Baukosten; 

b) Für die Bemühungen beim Kauf und Verkauf von Grundstü-
cken belastet die Fondsleitung dem Immobilienfonds eine Ent-
schädigung von maximal 1,50% des Kauf- bzw. des Verkaufs-
preises, sofern damit nicht ein Dritter beauftragt wird; 

c) Als Entschädigung für die Verwaltung der einzelnen Liegen-
schaften belastet die Fondsleitung dem Immobilienfonds maxi-
mal 5,00% der jährlichen Bruttomietzinseinnahmen. 

2. Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des 
Zahlungsverkehrs des Immobilienfonds und die sonstigen in § 4 
aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank dem 
Immobilienfonds eine Kommission von jährlich maximal 0,05% des 
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Nettofondsvermögens zu Beginn des Rechnungsjahres (Depot-
bankkommission). 
Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission ist jeweils 
aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

3. Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger belastet die 
Depotbank dem Immobilienfonds eine Kommission von maximal 
0,50% des Bruttobetrages der Ausschüttung. 

4. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Er-
satz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fonds-
vertrages entstanden sind: 
a) Kosten für den An- und Verkauf von Immobilienanlagen, na-

mentlich marktübliche Courtagen, Anwaltshonorare und Notar-
gebühren, Mutationsgebühren; 

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, 
Auflösung oder Vereinigung des Immobilienfonds; 

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 
d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie 

für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderun-
gen, Auflösung oder Vereinigung des Immobilienfonds; 

e) Honorare für Rechts- und Steuerberatung im Zusammenhang 
mit Gründungen, Änderungen, Auflösung oder Vereinigung des 
Immobilienfonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der In-
teressen des Immobilienfonds und seiner Anleger; 

f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Immo-
bilienfonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die An-
leger einschliesslich Übersetzungskosten, welche nicht einem 
Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind; 

g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- 
und Halbjahresberichte des Immobilienfonds; 

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Immobilienfonds bei 
einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der aus-
ländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Über-
setzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder 
der Zahlstelle im Ausland; 

i) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrech-
ten oder Gläubigerrechten durch den Immobilienfonds, ein-
schliesslich der Honorarkosten für externe Berater; 

j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des 
Immobilienfonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit 
Nutzungsrechten des Immobilienfonds; 

k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schrit-
te zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, 
den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die 
Depotbank verursacht werden. 

Weiter kann die Fondsleitung im Rahmen von Art.37 Abs. 2 KKV 
folgende Nebenkosten dem Fondsvermögen belasten: 
l) Kosten bzw. Honorare der unabhängigen Schätzungsexperten, 

deren Hilfspersonen sowie allfälliger weiterer Experten; 
m) Marktübliche  Kommissionen  Dritter im Zusammenhang mit 

dem Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie der Erstver-
mietung bei Neubauten und nach Sanierung; 

n)  Betriebskosten aus der Liegenschaftsverwaltung für Löhne, 
Sozialleistungen und öffentlich-rechtliche Abgaben für die 
Hauswarte, Heizer, Concierges oder ähnliche Funktionen sowie 
Kosten für Service- und Infrastrukturdienstleistungen; 

o) Kosten bzw. Gebühren  im Zusammenhang mit einer allfälligen 
Kotierung und/oder Kapitalerhöhung des Immobilienfonds; 

p) Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Gel-
tendmachung bzw. der Abwehr von Forderungen die dem Im-
mobilienfonds zustehen bzw. gegen diesen geltend gemacht 
werden; 

q) Kosten für den Beizug weiterer externer Experten, sofern die zu 
machenden Abklärungen/Beurteilungen den Interessen der 
Anleger dienen. 

5. Zusätzlich trägt der Immobilienfonds sämtliche aus der Verwaltung 
des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und 
Verkauf der Anlagen (namentlich marktübliche Courtagen, Kommis-
sionen, Steuern und Abgaben). Diese Kosten werden direkt mit 
dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen ver-
rechnet. Im Weiteren trägt der Immobilienfonds die Kosten für die 
Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei phy-
sischen Anlagen. 

6. Die Leistungen der Immobiliengesellschaften an die Mitglieder ihrer 
Verwaltung, die Geschäftsführung und das Personal sind auf die 

Vergütungen anzurechnen, auf welche die Fondsleitung nach § 19 
Anspruch hat. 

7. Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen weder Retrozes-
sionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen 
noch Rabatte um die auf den Anleger entfallenden, dem Immobili-
enfonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.  

8. Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, 
die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung 
oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indi-
rekte Beteiligung verbunden ist («verbundene Zielfonds»), so darf 
sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbun-
denen Zielfonds nicht dem Anlagefonds belasten.  

 

VI. Rechenschaftsablage und Prüfung 
§ 20 Rechenschaftsablage 
1. Die Rechnungseinheit des Immobilienfonds ist der Schweizerfran-

ken. 
2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. Sep-

tember. 
3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres 

veröffentlicht die Fondsleitung einen revidierten Jahresbericht des 
Immobilienfonds. 

4.  Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des 
Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahres-
bericht. 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziffer 4 bleibt vorbe-
halten. 

 

§ 21 Prüfung 
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die ge-
setzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die Standesregeln der 
Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA eingehalten ha-
ben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung 
erscheint im Jahresbericht. 
 

VII. Verwendung des Erfolges 
§ 22 
1. Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich spätestens inner-

halb von vier Monaten nach  Abschluss des Rechnungsjahres in der 
Rechnungseinheit Schweizerfranken an die Anleger ausgeschüttet. 
Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den 
Erträgen vornehmen. 

2. Bis zu 30% des Nettoertrages können auf neue Rechnung vorge-
tragen werden. Beträgt der Nettoertrag eines Rechnungsjahres in-
klusive vorgetragener Erträge aus früheren Rechnungsjahren weni-
ger als 1% des Nettovermögens und weniger als CHF 1 pro Anteil, 
so kann auf eine Ausschüttung verzichtet und der ganze Nettoer-
trag auf neue Rechnung vorgetragen werden.  

3. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und 
Rechten können von der Fondsleitung ganz oder teilweise ausge-
schüttet oder ganz oder teilweise zur Wiederanlage zurückbehalten 
werden. 

 

VIII. Publikationen des Immobilienfonds 
§ 23 
1. Publikationsorgane des Immobilienfonds sind die im Prospekt ge-

nannten Printmedien oder elektronischen Medien. Der Wechsel ei-
nes Publikationsorgans ist in den Publikationsorganen anzuzeigen. 

2. In den Publikationsorganen werden insbesondere Zusammenfas-
sungen wesentlicher Änderungen des Fondsvertrages unter Hin-
weis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kosten-
los bezogen werden können, der Wechsel der Fondsleitung 
und/oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereini-
gung von Anteilsklassen sowie die Auflösung des Immobilienfonds 
veröffentlicht. Änderungen, die von Gesetzes wegen erforderlich 
sind, welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder die aus-
schliesslich formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen werden. 

3. Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissi-
onen» bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in den im 
Prospekt genannten Print- oder elektronischen Medien. Die Kurse 
werden täglich publiziert. Zusätzlich publiziert die Fondsleitung die 
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Rücknahme- und Ausgabepreise innerhalb der ersten fünf Tage des 
Monats im Internet.   

4. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der verein-
fachte Prospekt und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte 
können bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Ver-
triebsträgern kostenlos bezogen werden. 

 

X. Umstrukturierung und Auflösung 
§ 24 Vereinigung 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Immobilien-

fonds vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der zu übertra-
genden Immobilienfonds auf den übernehmenden Immobilienfonds 
überträgt. Die Anleger des übertragenden Immobilienfonds erhalten 
Anteile am übernehmenden Immobilienfonds in entsprechender Hö-
he. Allfällige Fraktionen werden in bar ausbezahlt. Auf den Zeit-
punkt der Vereinigung wird der übertragende Immobilienfonds ohne 
Liquidation aufgelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden 
Immobilienfonds gilt auch für den übertragenden Immobilienfonds. 

2. Immobilienfonds können nur vereinigt werden, sofern: 
a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 
b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 
c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Best-

immungen grundsätzlich übereinstimmen: 
– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung 

sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken 
– die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne  
– die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, 

die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die 
Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Han-
dänderungssteuern, Notariatskosten, Gebühren, marktkon-
forme Courtagen, Abgaben), die dem Fondsvermögen o-
der den Anlegern belastet werden dürfen 

– die Rücknahmebedingungen 
– die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der 

Auflösung; 
d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Immobilienfonds 

bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten übernommen werden. 

e) weder den Immobilienfonds noch den Anlegern daraus Kosten 
erwachsen.  

 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss §19 Ziff. 4 
Bst.b, d und e. 

3.  Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in An-
spruch nimmt, kann die Aufsichtsbehörde einen befristeten Auf-
schub der Rückzahlung der Anteile der beteiligten Immobilienfonds 
bewilligen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten 
Veröffentlichung die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertra-
ges sowie die beabsichtigte Vereinigung zusammen mit dem Verei-
nigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Verei-
nigungsplan enthält Angaben zu den Gründen der Vereinigung, zur 
Anlagepolitik der beteiligten Immobilienfonds und den allfälligen Un-
terschieden zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden 
Immobilienfonds, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu 
allfälligen Unterschieden in den Vergütungen, zu allfälligen Steuer-
folgen für die Immobilienfonds sowie die Stellungnahme der zustän-
digen kollektivanlagenrechtlichen Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des 
Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereini-
gung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan 
mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag in 
den Publikationsorganen der beteiligten Immobilienfonds. Dabei 
weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehör-
de innert 30 Tagen seit der letzten Publikation Einwendungen ge-
gen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages erheben 
oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können. 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe 
Durchführung der Vereinigung und äussert sich dazu in einem Be-
richt zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbehörde. 

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der 
Vereinigung und publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestäti-
gung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung 
sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug in den Publikationsor-
ganen der beteiligten Immobilienfonds. 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbe-
richt des übernehmenden Immobilienfonds und im allfällig vorher zu 
erstellenden Halbjahresbericht. Für den übertragenden Immobilien-
fonds ist ein geprüfter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Verei-
nigung nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt. 

 

§ 25 Laufzeit des Immobilienfonds und Auflösung 
1. Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit. 
2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des 

Immobilienfonds durch Kündigung des Fondsvertrages mit einer 
einmonatigen Kündigungsfrist herbeiführen. 

3. Der Immobilienfonds kann durch Verfügung der Aufsichtsbehörde 
aufgelöst werden, insbesondere wenn er spätestens ein Jahr nach 
Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) oder einer längeren, durch 
die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Depotbank und der Fondslei-
tung erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen von mindes-
tens 5 Millionen Schweizerfranken (oder Gegenwert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unver-
züglich bekannt und veröffentlicht sie in den Publikationsorganen. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung 
den Immobilienfonds unverzüglich liquidieren. Hat die Aufsichtsbe-
hörde die Auflösung des Immobilienfonds verfügt, so muss dieser 
unverzüglich liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserlö-
ses an die Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte die Liquida-
tion längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen aus-
bezahlt werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die 
Bewilligung der Aufsichtsbehörde einholen. 

 

X. Änderung des Fondsvertrages 
§ 26 
Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden oder besteht die Ab-
sicht, die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat der Anle-
ger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen seit der 
letzten entsprechenden Publikation Einwendungen zu erheben. In den 
Publikationen informiert die Fondsleitung die Anleger darüber, auf welche 
Fondsvertragsänderungen sich die Prüfung und die Feststellung der Ge-
setzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei einer Änderung des 
Fondsvertrages können die Anleger überdies unter Beachtung der vertrag-
lichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten blei-
ben die Fälle gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde von der Publikationspflicht ausgenommen sind. 
 

XI Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
§ 27 
1. Der Immobilienfonds untersteht schweizerischem Recht, insbeson-

dere dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 
23. Juni 2006, der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen 
vom 22. November 2006 sowie der Verordnung der FINMA über 
die kollektiven Kapitalanlagen vom 21. Dezember 2006. 

 Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 
2. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche Fassung 

massgebend. 
3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 1. Oktober 2015 in Kraft. 
4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 17. Juli 

2015. 
5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrages prüft die FINMA aus-

schliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV 
und stellt deren Gesetzeskonformität fest. 

 

Genehmigung des Fondsvertrags durch die Eidgenössische Finanzmarkt-
aufsicht FINMA: 29. September 2015. 


